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Zulassung zur Prufung

(1) Die Zulassung zur Priifung ist bei der Karntner Jagerschaft schriftlich zu beantragen. Gleichzeitig sind die Nachweise
Uber die Erfullung der Voraussetzungen fir die Zulassung zur Prifung (8 7) vorzulegen.

(2) Die Bewerber um Zulassung zur Prifung haben der Karntner Jagerschaft eine Prifungsgebihr zu entrichten, deren
Hohe vom Landesvorstand durch Verordnung festzusetzen ist. Bei der Festsetzung der Hohe der Prifungsgebuhr ist
von den durchschnittlichen Kosten, die durch die Abhaltung der Priufung entstehen (Entschadigung fur die Mitglieder
der Prifungskommission, Reisekosten, Personal- und Sachaufwand), auszugehen. Bei Vorliegen unglnstiger
wirtschaftlicher Verhaltnisse des Prifungswerbers ist die Prifungsgebihr ganz oder teilweise nachzusehen. Die
Prifungsgebuhr wird bei Zurticktreten wahrend der Prifung oder Nichtbestehen der Prifung nicht rickerstattet.

(3) Uber die Zulassung zur Prifung entscheidet der Landesjagermeister. Im Zulassungsbescheid ist der Ort und der
genaue Zeitpunkt der Priufung bekanntzugeben.

In Kraft seit 01.09.1971 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-bjpg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/k-bjpg/paragraf/7
file:///

	§ 6 K-BJPG
	K-BJPG - Kärntner Berufsjäger- und Jagdaufseherprüfungsgesetz, K-BJPG


